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Gemeinde Rietschen Forsthausweg 2 02956 Rietschen - Bürgermeister 
 

BEKANNTMACHUNG 
DER GENEHMIGUNG DES BEBAUUNGSPLANES „INDUSTRIE- UND GEWERBEGEBIET TEICHA“ 

 
Die vom Gemeinderat der Gemeinde Rietschen am 30.06.2025 als Satzung beschlossene Bebauungsplanung 
„Industrie- und Gewerbegebiet Teicha“ in der Fassung vom 30.06.2025, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) 
und den Textlichen Festsetzungen (Teil B), wurde gemäß § 10 Abs. 2 BauGB mit Bescheid der höheren 
Verwaltungsbehörde vom 16.07.2025, AZ.: 621.4-BLP-1943 genehmigt. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine Fläche von ca. 57 ha und schließt folgende Flurstücke ein: 
 

 Gemarkung Rietschen Flur 4, Flurstücke: 31/3, 31/5 (Teilfläche), 31/6, 33/1 (Teilfläche) 
 Gemarkung Teicha Flur 1, Flurstücke: 3/1, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 

16 (Teilfläche), 17/1, 17/2 (Teilfläche), 17/3, 18/2, 27, 30/1, 30/2, 31/1, 31/2, 32/1, 32/2, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 
34/1, 34/2, 35, 36, 37, 38, 39/3 (Teilfläche), 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70 (Teilfläche), 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 

 Gemarkung Teicha Flur 2, Flurstücke: 96 (Teilfläche), 122, 123, 124, 125, 126 
 
Die Genehmigung konnte erfolgen, weil der Bebauungsplan ordnungsgemäß zustande gekommen ist und dem 
BauGB, den auf Grund des BauGB erlassenen oder sonstigen Rechtsvorschriften nicht widerspricht. 
 
Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan 
gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. Jedermann kann die Satzung, ihre Begründung inklusive des Umweltberichtes 
und die zusammenfassende Erklärung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in der Gemeindeverwaltung Rietschen, 
Forsthausweg 2, Zimmer 12/13, 02956 Rietschen, während der Dienstzeiten einsehen und über deren Inhalt Auskunft 
verlangen. 
 
Gemäß §10a Abs. 2 BauGB wird der in Kraft getretene Bebauungsplan mit der Begründung, Umweltbericht und der 
zusammenfassenden Erklärung ergänzend in das Internet eingestellt und im Zentralen Internetportal des Landes 
Sachsen www.bauleitplanung.sachsen.de zugänglich gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des BauGB bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans oder/aber ein nach § 214 Abs. 
3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich sind, wenn sie innerhalb von einem Jahr 
seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der 
die Verletzung von Rechtsvorschriften oder den Mangel des Abwägungsvorgangs begründen soll, ist darzulegen. 

 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im 
Falle der in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leistung schriftlich beim 
Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist und des § 44 Abs.4 BauGB über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren gestellt ist, wird hingewiesen. 

 
Schließlich wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO) in der zurzeit geltenden Fassung, Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens - oder 
Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande 
gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn: 

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die  

Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkeit  

widersprochen hat, 
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist: 

  a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung 
des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 

 
 
 

Rietschen, 01.09.2025        gez. Ralf Brehmer 
                  Bürgermeister 


